
Art. 2 Abs. 2 
Stiftung
(2) Sie bezweckt die Vorsorge für die Mitarbeiter der ange-

schlossenen Unternehmen im Alter und bei Invalidität so-
wie für die Hinterlassenen dieser Mitarbeiter nach deren
Tod. Als Unternehmen können juristische Personen des pri-
vaten und öffentlichen Rechts sowie Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts aufgenommen werden, welche tätig sind
als:
1. Produktionsunternehmen von Energie (Elektrizität, Gas,

andere Energien);
2. Unternehmen der Energieverteilung und des Energie-

handels und deren Zulieferbetriebe; 
3. Dienstleistungsunternehmen der Energiebranche;
4. Unternehmen für Energieforschung und -entwicklung;
5. Energie-Engineering und andere vorwiegend für die 

Energietechnologie tätige Unternehmen;
6. Wasserwerke und andere Unternehmen der Wasserwirt-

schaft;
7. Vereine und Verbände der Energiebranche;
8. Unternehmen, welche aus einem bereits aufgenomme-

nen Unternehmen hervorgehen (z.B. durch Umstruktu-
rierungen, Abspaltungen);

9. ausgewählte Unternehmen anderer Branchen.
Die Stiftung führt die obligatorische berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge gemäss BVG durch und
hat sich zu diesem Zweck in das Register für berufliche Vor-
sorge eintragen lassen.
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Nachtrag Nr. 3 zum Reglement der
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